
gemeinen hält sich jeder an die Verkehrs-
regeln“ heißt, es tut eben nicht jeder.
Wenn die sächsische Bauordnung, bezo-
gen auf Ihren Fall, keine Definition liefert,
ob dieser ‚Heizraum‘ zu den feuergefähr-
deten Räumen zählt oder nicht, kann sich
der VNB zuerst einmal auf den Text der
TAB 2000 beziehen und das was für ande-
re Bundesländer gilt, auch für seinen
Zuständigkeitsbereich annehmen.
Wenn die örtliche Bauaufsicht jedoch,
z. B. nach einer Ortsbesichtigung, fest-
stellt, dass es sich bei diesem Heizraum
nicht um einen feuergefährdeten Raum
handelt, können die Zählerschränke gemäß
Musterwortlaut TAB 2000 dort bleiben.
Es geht ja nicht um 50 kW oder 65 kW son-
dern um die Feuergefährdung.
Natürlich besteht die Möglichkeit, dass die
für Ihren Bereich geltende TAB in diesem
Punkt vom Musterwortlaut abweicht und
den Grenzbereich von 50 kW und 5.000 l
festschreibt (die Formulierung „Im Allge-
meinen“ ist dann entfallen ). Da die TAB
der zuständigen Energieaufsichtsbehörde
angezeigt werden müssen, sind sie, wenn
kein Widerspruch der Behörde erfolgt,
verbindlich. Dann hat der VNB mit seiner
Beanstandung Recht. Schauen Sie in die
zuständige TAB, ob der Text vom Muster-
wortlaut abweicht.

Erforderlicher Bedienungs-/Arbeitsabstand
von 1,2 m vor den Zählerschränken
Auch diese Forderung ist sowohl in DIN
18 012, Abschnitt 5.3, als auch im Muster-
wortlaut der TAB 2000, Abschnitt 7.3, ent-
halten. Sie gilt gemäß DIN 18 012 nicht nur
für Zählerschränke, sondern für alle An-
schluss- und Betriebseinrichtungen, also
auch für Gas- und Wassereinrichtungen.
Das Ziehen von NH-Sicherungen war da-
her früher nur einer von vielen Gründen,
die zu dieser Festlegung führten. Die Zäh-
lerschränke einiger anderer VNB enthiel-
ten auch früher keine NH-Sicherungen
und trotzdem galt dort diese Regel.
Bei der Zählersetzung zum Beispiel gibt es
zwar jetzt den SH-Schalter im unteren An-
schlussraum von neuen Zählerschränken
zum Freischalten der Anlage. Für die er-
forderliche Zähleranlaufprüfung muss der
SH-Schalter jedoch eingeschaltet werden.
Diese Arbeiten erfolgen also immer noch
unter Spannung. 
Doch es geht gar nicht unbedingt um das
Arbeiten von VNB-Mitarbeitern unter
Spannung, es geht generell um die Mög-
lichkeit in stehender und/oder hockender
Haltung an Anschluss- und Betriebsein-
richtungen einwandfrei arbeiten zu kön-
nen.
Unfallverhütung hat erste Priorität, egal
ob das Versorgungsunternehmen oder das
Handwerk diese Arbeiten ausführt und
egal ob es sich um Strom, Gas oder Wasser
handelt. J. Pietsch

Konformitäts-
erklärung für Anlagen

? Dürfen elektrische Anlagen, die in ei-
nem Industrieunternehmen unter der

Regie von werkseigenen Ingenieuren geplant
und gebaut wurden und ausschließlich für
betriebsinterne Zwecke verwendet werden,
ohne CE-Zeichen und Konformitätserklärung
in Betrieb genommen werden? 
Die verantwortlichen Ingenieure sind der
Auffassung, dass eine Konformitätserklä-
rung nicht von Ihnen zu erstellen ist und
auch nicht erforderlich ist. Beauftragten
uns allerdings eine Prüfung vor der ersten
Inbetriebnahme durch zu führen. Nach mei-
ner Auffassung ist dieses aber nicht ohne
CE-Zeichen und Konformitätserklärung
möglich.
Bei bisherigen neu erstellten Anlagen wurde
die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme
von einem anderen Elektrofachbetrieb durch-
geführt. Wie ist bei diesen Anlagen zu ver-
fahren, wenn die Wiederholungsprüfung in
diesem Jahr von uns durchgeführt werden
soll, da diese Anlagen ebenfalls kein CE-Zei-
chen besitzen? 

! Aus der Frage geht nicht hervor um
welche elektrische Anlage es sich han-

delt. Aufgrund der Umschreibung könnte
es sich um die Errichtung einer elektrischen
Anlage handeln. 
Für die Errichtung einer elektrischen An-
lage gibt es derzeit keine europäische
Richtlinie – die in nationales Recht hätte
umgewandelt werden müssen – und somit
gibt es auch nicht die Notwendigkeit bzw.
Möglichkeit hierfür eine CE-Kennzeich-
nung vorzunehmen und eine Konformitäts-
erklärung auszustellen.
Sollte es sich jedoch um eine Maschine mit
elektrischer Ausrüstung handeln, dann
wäre für die Schaltschränke (Niederspan-
nungs-Schaltgerätekombination(en)) die
Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie
(NSR) – die als 1. Verordnung des Geräte-
sicherheitsgesetzes in nationales Recht um-
gewandelt wurde – notwendig. Damit ver-
bunden wäre eine CE-Kennzeichnung an
den Schaltschränken und die Erstellung ei-
ner Konformitätserklärung. 
Für die notwendige Einhaltung der Richtli-
nie ist es unbedeutend, ob die Schaltanlage
an einen anderen Betreiber verkauft wird,
oder ob sie im eigenen Betrieb zum Einsatz
kommt. Maßgebend ist das „Inverkehrbrin-
gen“.
Neben der Niederspannungsrichtlinie müs-
sen auch noch die Schutzziele der EMV-
Richtlinie (EMV-Gesetz) eingehalten
werden.
Für die Maschine ist außerdem noch die
Maschinenrichtlinie (MSR) einzuhalten
und damit verbunden eine CE-Kennzeich-

nung an der Maschine und die Ausstellung
einer Konformitätserklärung. Außerdem
ist eine Risikobeurteilung für die Maschine
erforderlich.
Die CE-Kennzeichnung kann in den über-
wiegenden Fällen in Eigenverantwortung
erfolgen. Insbesondere, wenn die Europäi-
schen Normen und/oder Harmonisierungs-
Dokumente eingehalten wurden.
Wenn es sich um Anlagen – Betriebsmittel
– Maschinen handelt, dann muss, wie be-
reits erwähnt, beim Inverkehrbringen eine
CE-Kennzeichnung vorhanden sein. Damit
ergeben sich bei der Wiederholungsprü-
fung keine Probleme. Ohne CE-Kenn-
zeichnung ist ein Betreiben unzulässig, so-
mit ist eine Wiederholungsprüfung nicht
relevant.
Es sollte, sofern zutreffend, die CE-Kenn-
zeichnung nachgeholt und die Konformität
mit den entsprechenden Richtlinien er-
bracht werden. W. Hörmann

Einsatz von Brand-
und Wärmemeldern

? In der DIN VDE 0833-2:2000-06 ist un-
ter Punkt 6.2.7.2 die Anordnung auto-

matischer Melder bei Unterzügen vorgege-
ben. Wenn einzelne Deckenfelder als eigene
Räume betrachtet werden, kann sich unter
Umständen der maximale Überwachungsbe-
reich je Melder erhöhen, sofern die Raum-
höhe unter 6 m liegt. Es wird auch erwähnt,
wie Abstandhalter der Decke berücksichtigt
werden.
In der Praxis findet man oft Decken mit
Unterzügen mit vorgefertigten Öffnungen
oder Kernbohrungen, die z. T. auch nicht ge-
nutzt werden. Wie ist die Norm hier anzu-
wenden?

! Die Norm beschreibt die Anordnung
von Meldern bei durchbrochenen

Unterzügen nicht. Die Berücksichtigung
von Durchbrüchen oder Kernbohrungen
setzt voraus, dass deren Größe und An-
ordnung bekannt sind. Aber auch dann ist
es problematisch, ihren Einfluss auf die
Rauchführung zu beurteilen.
Wir empfehlen daher, solche Unterzüge zu
behandeln, als wären sie nicht durchbro-
chen.

? Ist ein Raum, der durch einen Decken-
sprung oder erhebliche Toleranzen eine

Höhe von 6 m ± 5 cm hat, wie ein Raum < 6 m
zu betrachten?

! Geht es um Toleranzen und gibt es
hierzu keine Festlegungen, so ist ihre

Bewertung aüßerst subjektiv. 
Im Bauwesen existieren jedoch bereits seit
vielen Jahren hierfür Normen. In unserem
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